
hen und Lederwaren, Textilien und Beklei
dung und sonstigen Industriewaren zu gewähr
leisten sowie die Bereitstellung der entspre
chenden Warenfonds zu sichern. Das Ministe
rium für Handel und Versorgung unterbreitet 
der Staatlichen Plankommission, den Indu
strieministerien und anderen zentralen Staats
organen Vorschläge für die entsprechend der 
staatlichen Versorgungspolitik bereitzustel
lenden Konsumgüter. Es klärt gemeinsam mit 
anderen beteiligten Ministerien Probleme, die 
bei der Konsumgüterbilanzierung und -Versor
gung auftreten, und schlägt in Abstimmung 
mit diesen der Staatlichen Plankommission 
oder dem Ministerrat dazu notwendige Ent
scheidungen vor.

Dem Ministerium für Handel und Versor
gung unterstehen zur Erfüllung seiner Aufga
ben wirtschaftsleitende und koordinierende 
Organe des Konsumgüterbinnenhandels.2 Das 
Ministerium legt deren Aufgaben fest, koordi
niert und kontrolliert ihre Tätigkeit auf der 
Grundlage der staatlichen Pläne und der 
Rechtsvorschriften. Ferner leitet das Ministe
rium die Fachorgane Handel und Versorgung 
der Räte der Bezirke an und kontrolliert deren 
Tätigkeit.

Die staatliche Leitung des Handels und der 
Versorgung erfordert, die zentrale Leitung mit 
der Leitung durch die örtlichen Volksvertre
tungen und ihre Räte zu verbinden. Dement
sprechend legt das GöV insbesondere in den 
§§26, 44 und 68 vielfältige Aufgaben, Rechte 
und Pflichten für die örtlichen Volksvertretun
gen und ihre Räte fest.

Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden tragen als voll- 
ziehend-verfügende Organe ihrer Volksvertre
tungen eine große Verantwortung für die Lei
tung und Planung der Konsumgüterversor
gung. Im GöV und in spezifischen Rechtsvor
schriften sind die Aufgaben und Befugnisse 
der Räte der verschiedenen Ebenen differen
ziert ausgestaltet.

Die Räte der Bezirke haben insbesondere 
die Aufgabe,
- die Versorgung der Bevölkerung mit Kon

sumgütern auf der Grundlage des Bezirks
versorgungsplanes - der vom Bezirkstag als 
Bestandteil des Jahresplanes beschlossen 
wird - zu leiten und zu planen sowie die 
grundsätzlichen Aufgaben zur Sicherung 
der Versorgung, einschließlich der gastro
nomischen Versorgung, der Arbeiterver

sorgung, der altersgerechten Schüler- und 
Kinderspeisung, sowie zur Erhöhung der 
Verkaufs- und Gaststättenkultur festzule
gen;

- das geplante staatliche Aufkommen, die 
vertragsgerechte sowie zeitgerechte Bereit
stellung der Warenfonds durch die Kombi
nate und Betriebe der bezirksgeleiteten In
dustrie, des Handels sowie der Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft für die Versor
gung mit Nahrungs- und Genußmitteln zu 
sichern;

- Einfluß zu nehmen auf die planmäßige Pro
duktion und vertragsgerechte Bereitstel
lung industrieller Konsumgüter;

- die Leitung und Planung der ihnen unter
stellten Kombinate, wirtschaftsleitenden 
Organe, Betriebe und Einrichtungen des 
Groß- und Einzelhandels zu gewährleisten ;

- zur Entwicklung der Produktion und zur 
Versorgung mit Frischwaren das Zu
sammenwirken der bezirksgeleiteten Kom
binate und der wirtschaftsleitenden Organe 
des Handels mit den Kombinaten und Be
trieben der Nahrungsgüterwirtschaft und 
Lebensmittelindustrie sowie mit den Ge
nossenschaften und Betrieben der Land
wirtschaft zu gewährleisten;

- die Handels- und Gewerbekammern3 bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben anzuleiten;

- langfristige Maßnahmen zur Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts im Handel auszuarbeiten und ent
sprechende Èeschlüsse der Bezirkstage zu 
verwirklichen.

Die Räte der Kreise haben insbesondere die
Aufgabe,
- die planmäßige Versorgung der Bevölke

rung zu sichern und dazu in der voni Kreis
tag zu beschließenden Kreisversorgungs
konzeption, der Handelsnetzkonzeption 
und in anderen langfristigen Konzeptionen 
notwendige Aufgaben festzulegen;

- die planmäßige Bereitstellung der Waren
fonds für die Frischwaren des täglichen Be
darfs, einschließlich Obst, Gemüse und 
Speisekartoffeln, in enger Zusammenar
beit mit allen an der Versorgung beteiligten

2 Vgl. Grundriß Wirtschaftsrecht für die staatswis
senschaftliche Ausbildung, Berlin 1986, S. 163 ff.

3 Vgl. Statut der Handels- und Gewerbekammern 
der Bezirke - Beschluß des Ministerrates vom 
2. 2. 1983, GBl. I 1983 Nr. 6 S. 62.
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